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der Errungenschaften der N. Ihre 
fortgeschrittensten Kräfte unter Füh
rung der KPD suchten diese Kämpfe 
zu einheitlichen Aktionen für den 
Sturz des Imperialismus und die Er
richtung der Rätemacht zu entwickeln. 
Mit der Niederschlagung der Münche
ner Räterepublik (3. 5. 1919) endete 
die N. Alle Versuche, die N. in eine 
sozialistische Revolution hinüberzu- 
leiten, erlitten eine Niederlage. So 
blieb die N. eine bürgerlich-demo
kratische Revolution. Die ökono
mischen und politischen Grundlagen 
der Macht des deutschen Impe
rialismus und Militarismus blieben 
erhalten. Indem die Arbeiterklasse in 
der N. das monarchistische Regime 
stürzte, die Errichtung einer bürger
lich-demokratischen Republik er
zwang und demokratische Rechte und 
Freiheiten sowie den Achtstundentag 
erkämpfte, eroberte sie günstigere 
Positionen für den Kampf gegen -*■ 
Imperialismus und -> Militarismus. 
Die Niederlage der N. war das Er
gebnis des Verrats der rechten Führer 
der SPD, der USPD und der Ge
werkschaften, die im Lager der Kon
terrevolution standen. Aller Herois
mus der revolutionären Arbeiter 
konnte das Fehlen einer marxistisch- 
leninistischen Kampfpartei nicht er
setzen.

Nürnberger Hauptkriegsverbre
cherprozeß: Strafprozeß vor dem 
Internationalen Militärgerichtshof in 
Nürnberg (20.11.1945 bis 1.10. 
1946) gegen führende Repräsentanten 
des deutschen faschistischen Imperia
lismus. Hitlerdeutschland hatte mit der 
Entfesselung des —*- zweiten Welt
krieges gröblich die Völkerrechtsnor
men über das Verbot des Aggressions
krieges verletzt; seine Armeen begin
gen während des Krieges furchtbarste 
Verbrechen und Grausamkeiten und 
brachen damit in flagranter Weise 
allgemeinverbindliches V ölkerrecht. 
Ausgehend davon, waren sich die Re
gierungen der UdSSR, der USA, 
Großbritanniens und der anderen

Staaten der —Antihitlerkoalition 
darüber einig, daß die Hitleranhänger 
für ihre Verbrechen strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen und verurteilt 
werden sollten. Diese Frage wurde in 
einer Reihe von internationalen Akten 
entschieden und formuliert, insbeson
dere in den Beschlüssen der alliierten 
Konferenz von Moskau (Okt. 1943), 
der Krim-Konferenz (Febr. 1945), 
der Potsdamer Konferenz (Aug. 
1945) sowie des Londoner Abkom
mens vom 8. 8. 1945. Der Internatio
nale Militärgerichtshof, der auf 
Grund namentlich des Londoner Ab
kommens zwischen den Regierungen 
der UdSSR, der USA, Großbritan
niens und Frankreichs gebildet wurde, 
war mit je einem Richter der Sieger
mächte über das faschistische Deutsch
land besetzt. Er erklärte die Ange
klagten wegen Verschwörung zur 
Vorbereitung und Durchführung ag
gressiver Kriege sowie verbrecheri
scher Aggressionen, wegen der Durch
führung unzähliger Kriegsverbrechen 
und schwerster Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit für schuldig. Zum 
Tode verurteilt wurden: M. Bormann, 
H. Frank, W. Frick, H. Göring, A. 
Jodi, E. Kaltenbrunner, W. Keitel, J.
v. Ribbentrop, A. Rosenberg, F. Sauk- 
kel, A. Seyß-Inquart, J. Streicher; zu 
Gefängnis: W. Funk, R. Heß und E. 
Raeder lebenslänglich, B. v. Schirach 
und A. Speer 20 Jahre, C. v. Neurath 
15 Jahre, K. Dönitz 10 Jahre; frei
gesprochen wurden gegen den Pro
test der sowjetischen Delegation: H. 
Fritzsche, F. v. Papen, H. Schacht. Zu 
verbrecherischen Organisationen wur
den erklärt: die SS, die Gestapo, der 
SD und das Führerkorps der NSDAP. 
A. Hitler, J. Goebbels, H. Himmler 
u. a. Naziführer hatten sich durch 
Selbstmord der Anklage entzogen. 
Wichtigstes Ergebnis des N. H. sind 
die in das —>- Völkerrecht eingegan
genen und von der UNO-Vollver
sammlung im Dez. 1946 bestätigten 
Nürnberger Prinzipien, nach denen 
Verbrechen gegen den Frieden als 
schwerste Verbrechen gegen das Völ-


